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Arbeitshilfe A15 

 

 

 

 

Ihre Veranstaltung oder Teile davon findet im Landwirtschaftsgebiet statt.  

Ihr Ansprechpartner ist in erster Linie der Landwirt als Grundeigentümer oder Pächter. 

Sprechen Sie sich deshalb mit ihm ab. 

  

 Diese Arbeitshilfe dient Veranstaltern als Checkliste. Die Kästchen kennzeichnen  

 Massnahmen, die in erster Linie umgesetzt werden sollten.  

 
   

 
 
 

  

 Holen Sie bei Veranstaltungen im Landwirtschaftsgebiet frühzeitig die  

 Einwilligung Grundeigentümers oder Pächters ein. 

 

 Bei Veranstaltungen im Landwirtschaftsgebiet, wie Zeltlager, Open Airs, Schwingfeste 

 usw. benötigen Sie die Einwilligung des Grundeigentümers oder Pächters. Holen Sie 

 diese frühzeitig, mindestens ein Jahr im Voraus ein. 

 

  

 Schützen Sie den Boden.  

 

 Auf dem Merkblatt „Freizeitveranstaltungen auf der grünen Wiese“ und den 

 Einlageblättern finden Sie die nötigen Informationen, welche Ihnen helfen, die 

 Veranstaltung boden- und gewässerschonend durchzuführen. 

 

 

 Benützen Sie nur gemähte bzw. abgeerntete Flächen. 
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